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Sprechzeiten Bürgermeister
Di.	 14:00	–	18:00	Uhr	
	 und	nach	Vereinbarung

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung
Di.	 09:30	–	12:00	Uhr
	 14:00	–	18:00	Uhr
	 und	nach	Vereinbarung

Öffnungszeiten Meldebehörde
Di.	 09:30	–	12:00	Uhr
	 14:00	–	18:00	Uhr
	 und	nach	Vereinbarung

Fotoaktion „Früher – Heute“
Unsere	 Serie	 „Früher	 –	 Heute“	 zeigt	 diesmal	 das	
ehemaligen	Gasthaus	in	Harthau.	Gebaut	wurde	es	
im	Jahr	1852.	Seit	1950	ist	es	im	Besitz	der	Familie	
Hemmann.
Die	Gastwirtschaft	wurde	bis	Ende	der	1950er	Jahre	
betrieben.	Von	1958	bis	1984	diente	es	als	Poststelle	
und	seit	deren	Schließung	ist	es	nur	noch	Wohnhaus	
der	Familie	Hemmann.
Holger Quellmalz, Bürgermeister

Bauernregel: 
Juli schön und klar, 

bringt ein 

gutes Bauernjahr.

Foto:	Antje	Schwabe
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Amtlicher Teil

50Hertz informiert
Vorarbeiten für die Netzverstärkung 380-kV-Höchst-
spannungsleitung Röhrsdorf – Weida – Remptendorf 
(BBPlG Nr. 14) in der Gemeinde Oberwiera vom 28. Mai 
bis 23. Juli 2022
Die	50Hertz	Transmission	GmbH	(50Hertz)	plant	im	Zuge	der	
Energiewende	die	Umsetzung	des	in	der	Anlage	zum	Bundesbe-
darfsplangesetz	(BBPlG,	zuletzt	geändert	durch	Art.	3	Abs.	4	G	v.	
2.	Juni	2021)	aufgeführten	Vorhabens	Nr.	14	„Höchstspannungs-
leitung	Röhrsdorf	–	Weida	–	Remptendorf“.	Dazu	soll	die	aus	
dem	Baujahr	1964	stammende	380-kV-Bestandsleitung	Röhrs-
dorf	–	Weida	–	Remptendorf	durch	eine	neue	380-kV-Freileitung	
mit	Hochstrombeseilung	ersetzt	werden.	Das	Vorhaben	ist	in	
zwei	Abschnitte	unterteilt.	Der	östliche	Abschnitt	zwischen	den	
Umspannwerken	(UW)	Röhrsdorf	(Sachsen)	und	Weida	(Thürin-
gen)	besitzt	eine	Trassenlänge	von	ca.	65	km,	der	westliche	Ab-
schnitt	zwischen	den	UW	Weida	und	Remptendorf	(Thüringen)	
eine	Länge	von	ca.	43	km.	Nach	Inbetriebnahme	der	Neubaulei-
tung	wird	die	Bestandsleitung	vollständig	zurückgebaut.
Die	50Hertz	hat	am	18.	Oktober	2019	(Abschnitt	West)	bzw.	am	
18.	März	2020	(Abschnitt	Ost)	gemäß	§	19	des	Netzausbaube-
schleunigungsgesetzes	Übertragungsnetz	(NABEG)	eine	Ent-
scheidung	nach	§	24	NABEG	über	die	Planfeststellung	für	das	
Vorhaben	Nr.	14	„Höchstspannungsleitung	Röhrsdorf	–	Weida	
–	Remptendorf;	Drehstrom	Nennspannung	380	kV“	gemäß	Ge-
setz	über	den	Bundesbedarfsplan	(Bundesbedarfsplangesetz	
–	BBPlG)	bei	der	zuständigen	Planfeststellungsbehörde,	der	
Bundesnetzagentur	für	Elektrizität,	Gas,	Telekommunikation,	
Post	und	Eisenbahnen	mit	Sitz	 in	Bonn	(Bundesnetzagentur	
–	BNetzA),	beantragt.	Die	weiteren	Planfeststellungsunterlagen	
(§	21-Unterlagen)	sind	bei	der	BNetzA	eingereicht	(Abschnitt	
West)	bzw.	sind	in	der	Erstellung	(Abschnitt	Ost).	In	diesen	ist	
das	geplante	Vorhaben	im	Detail	beschrieben.
Vorarbeiten: Für	die	geplanten	Maststandorte	müssen	Auf-
schlüsse	 über	 die	 jeweils	 vorhandene	 Bodenbeschaffenheit	
(physikalische	und	chemische	Eigenschaften	des	Bodens)	durch-
geführt	werden,	welche	als	Grundlage	für	die	Gründungsstatik	
der	Maste	dienen.	Bei	den	Baugrunduntersuchungen	handelt	es	
sich	um	keine	Vorfestlegung	auf	einen	bestimmten	Trassenver-
lauf.	Die	Untersuchungen	finden	in	unterschiedlichen	Bereichen	
des	gesamten	von	der	Bundesnetzagentur	festgelegten	Tras-
senkorridors	der	380-kV-Freileitung	Weida	–	Remptendorf	statt.	
Voraussichtlich	werden	folgende	Arbeiten	durchgeführt
-	Vermessung	und	vorübergehendes	Setzen		

von	Markierungszeichen
-	Kampfmittelsondierung	und	ggf.	-bergung
-	Bodenaufschluss	(Bohrung	und	Sondierung)
Vermessungen und vorübergehendes Setzen von Markie-
rungszeichen: Bevor	 die	 Aufschlussleistungen	 umgesetzt	
werden	 können,	 werden	 die	 Untersuchungsstellen	 durch	
einen	Vermesser	abgesteckt	 (vorübergehendes	Setzen	von	
Markierungszeichen).	Dabei	wird	an	jedem	Maststandort/An-
satzpunkt	überprüft,	inwieweit	dieser	durch	die	eingesetzten	
Geräte	(Bohr-	und	Sondiergeräte)	erreicht	werden	kann.

Einladung 
zur nächsten Sitzung der Gemeinderates  

der Gemeinde Oberwiera
Die	nächste	Sitzung	des	Gemeinderates	der	Gemeinde	Ober-
wiera	findet	am Mittwoch, dem 13. Juli 2022, um 19:00 Uhr,	
in	der	Gartenwirtschaft	Petrik	Quellmalz	Niederwiera	statt.	Die	
Tagesordnung	wird	an	der	Verkündigungstafel	am	Gemein-
deamt	Oberwiera,	Hauptstraße	19,	und	auf	der	Internetseite	
der	Gemeinde	Oberwiera	www.gemeindeoberwiera.de	unter	
Gemeinde	Nachrichten	/	Sitzung	des	Gemeinderates	–	Infor-
mieren	(Einladung	mit	Datum	anklicken)	veröffentlicht.

Bekanntmachung
Die	 Bekanntmachung	 für	 die	 Vorarbeiten	 Netzverstärkung	
380-kV-Höchstspannungsleitung	Röhrsdorf	–	Weida	–	Remp-
tendorf	(BBPIL	Nr.	14)	hängt	in	der	Zeit	vom	1.	Juli	bis	23.	Juli	
2022	an	der	Bekanntmachungstafel	am	Gemeindeamt,	Haupt-
straße	19	in	Oberwiera	öffentlich	aus.

Fördergelder für die  
„Teilhabe von Menschen mit Behinderungen“

Einreichung der Anträge bis 30. September 2022
Über	 den	 Landkreis	 Zwickau	 können	 Fördermittel	 für	 die	
gleichberechtigte	Teilhabe	von	Menschen	mit	Behinderungen	
beantragt	werden.	Pro	Projektantrag	können	bis	zu	5.000	Euro	
beantragt	werden.	 Insgesamt	stehen	 für	das	 laufende	 Jahr	
noch	rund	60.000	Euro	zur	Verfügung.
Förderfähig	sind	zum	Beispiel:
•	Veranstaltungen	in	den	Städten	und	Gemeinden,	in	Einrich-

tungen	für	Menschen	mit	Behinderungen,	die	öffentlichkeits-
wirksam	das	inklusive	Gemeinwesen	stärken,	z.	B.	„Tag	der	
offenen	Tür“,

•	Kunst-,	Tanz-,	Musik-,	Film-	und	Theaterprojekte	für	und	mit	
Menschen	mit	Behinderungen	sowie	spezielle	Sportange-
bote	für	Kinder,	Jugendliche	und	Erwachsene	mit	und	ohne	
Behinderung,

•	Dienstleistungen	zur	Verbesserung	der	politischen	Teilhabe,	
z.	B.	durch	Einsatz	von	Gebärdensprachdolmetschern,	poli-
tische	Bildungsangebote	für	Menschen	mit	Behinderungen,

•	Mediengestaltung	 für	 eine	 barrierefreie	 Kommunikation,		
z.	B.	Veröffentlichungen	in	einfacher	oder	leichter	Sprache.

Förderfähig	sind	dabei	Sachausgaben	wie	Miete,	Material,	Por-
to-	und	Telefonkosten,	Fahrtkosten	und	Honorare	für	Referen-
tinnen/Referenten.	Im	Rahmen	von	Veranstaltungen	können	
zudem	Gagen	für	Kunstschaffende	und	Akteurinnen/Akteure	
geltend	gemacht	werden.	Lediglich	Investitionen	sind	im	Rah-
men	dieses	Förderprogrammes	ausgeschlossen.
Anträge	können	noch	bis	längstens	30.	September	2022	ein-
gereicht	werden.	Für	die	Gewährung	ist	die	Reihenfolge	des	
Antrageinganges	in	Abhängigkeit	der	zur	Verfügung	stehen-
den	Haushaltsmittel	ausschlaggebend.	Der	Förderbetrag	muss	
gemäß	Förderbescheid	in	diesem	Jahr	verwendet	werden.	Eine	
rückwirkende	Bewilligung	ist	ausgeschlossen.	Die	Zuwendung	
stammt	aus	Steuermitteln.	Diese	Steuermittel	werden	auf	der	
Grundlage	des	vom	Sächsischen	Landtag	beschlossenen	Haus-
haltes	zur	Verfügung	gestellt.
Weitere	Informationen	zum	Antrag	und	zum	Verfahren	sind	
unter	www.landkreiszwickau.de/detail?type=VB&id=5351	zu	
finden.	Als	Ansprechpartnerin	steht	Frau	Tedika-Rudat	unter	
sozialamt@landkreis-zwickau.de	oder	telefonisch	unter	0375	
4402-22122	zur	Verfügung.
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Kampfmittelsondierung: In	Bereichen	von	Kampfmittelver-
dachtsflächen	muss	vor	Beginn	der	Bodenaufschlüsse	eine	
Kampfmittelsondierung	durchgeführt	werden.	Bei	positiver	
Sondierung	(Auffinden	von	Kampfmitteln)	müssen	diese	ge-
borgen	werden.
Bodenaufschluss (Bohrung und Sondierung): Zum	Aufschluss	
des	Bodens	an	den	jeweiligen	Untersuchungsstellen	werden	un-
terschiedliche	Geräte	und	Verfahren	eingesetzt.	Die	Bohrungen/
Sondierungen	erfolgen	dabei	mit	einem	Durchmesser	bis	ca.	
200	mm	in	einer	Tiefe	von	bis	zu	20	m.	Die	Kleinrammbohrung	
und	die	schwere	Rammsondierung	erfolgen	durch	ein	Raupen-
fahrzeug	 (Gummikettenfahrwerk)	mit	einem	Gesamtgewicht	
von	ca.	3,7	t	(Größe	ca.	3	x	2	x	5	m	L/B/H	in	Arbeitsstellung)	
und	ggf.	für	das	Sondiergestänge	mit	einem	Begleitfahrzeug	
(Gummikettenfahrwerk)	mit	einem	Gesamtgewicht	von	ca.	300	
kg	(Größe	ca.	1,5	x	1,2	x	1,5	m	L/B/H).	Für	die	Rotationskern-
bohrung	kommt	ein	Raupenfahrzeug	(Gummikettenfahrwerk)	
mit	einem	Gesamtgewicht	von	ca.	8,1	t	zum	Einsatz	(Größe	ca.	
5	x	2	x	8	m	in	Arbeitsstellung).	Die	Bohrung	erfordert	eine	Bohr-
spülung,	welche	ausschließlich	mit	Wasser	erfolgt.	Dieses	wird	
in	einem	Wassertank	(ca.	2	m³)	auf	einem	Begleitfahrzeug	(be-
reifter	Anhänger)	mitgeführt.	Der	Transport	des	Sondierungsge-
rätes	erfolgt	mittels	Kleintransporters	bzw.	Lastkraftwagens.	Alle	
Bohr-	bzw.	Sondierungslöcher	werden	–	sofern	kein	temporärer	
Ausbau	zu	einer	Grundwassermessstelle	erfolgt	–	unmittelbar	
nach	Fertigstellung	des	Aufschlusses	mit	Tonpellets	verfüllt.
Zeitraum:	Die	Maßnahmen	in	der	Gemeinde	Oberweira	begin-
nen	voraussichtlich	ab	dem	28.	Mai	und	enden	spätestens	am	
23.	Juli	2022.	Der	zeitliche	Ablauf	der	Maßnahmen	hängt	von	
äußeren	Umständen	ab,	zum	Beispiel	von	örtlichen	Gegeben-
heiten	sowie	den	Boden-	und	Witterungsverhältnissen.	
Art und Dauer der Inanspruchnahme:	Für	die	Baugrundun-
tersuchungen	ist	es	erforderlich,	dass	die	Mitarbeiter	der	be-
auftragten	Firmen	die	Grundstücke	betreten	sowie	land-	und	
forstwirtschaftliche	Wege	befahren.	Darüber	hinaus	wird	es	
auch	erforderlich	sein,	Flächen	vorübergehend	zu	nutzen,	zum	
Beispiel	um	erforderliche	Geräte,	Fahrzeuge,	Werkzeuge	und	
Materialien	abzustellen	sowie	an-	und	abzutransportieren.	Es	
wird	sichergestellt,	dass	die	Anfahrt	zu	den	Bohrpunkten	über	
den	kürzesten	Weg	mit	den	geringsten	Beeinträchtigungen	
und	Auswirkungen	für	den	Eigentümer	bzw.	Bewirtschafter	
erfolgt.	Bei	sehr	ungünstigen	Witterungs-	und	Bodenverhält-
nissen	im	Untersuchungszeitraum	kann	es	zum	Zwecke	des	
Bodenschutzes	 im	Einzelfall	erforderlich	werden,	die	Zuwe-
gungen	zu	den	Untersuchungsstellen	durch	Maßnahmen	des	
Wegebaus	(z.	B.	Legen	von	Druckverteilungsplatten)	vorzube-
reiten.	Bei	allen	Maßnahmen	achten	50Hertz	und	die	beauf-
tragten	Firmen	darauf,	etwaige	Beeinträchtigungen	der	betrof-
fenen	Grundstücke	so	gering	wie	möglich	zu	halten.
Die	schwere	Rammsondierung	und	die	Kleinrammbohrung	
dauern	voraussichtlich	wenige	Stunden,	während	für	die	Ro-
tationskernbohrung	jeweils	ein	bis	drei	Tage	zu	erwarten	sind.	
Die	Untersuchungen	sind	nicht	an	jedem	einzelnen	Standort	
in	vollem	Umfang	notwendig	und	finden	jeweils	in	zeitlichem	
Abstand	zueinander	statt.	Welches	Verfahren	für	den	Boden-
aufschluss	genutzt	wird,	wird	auf	Grundlage	der	konkreten	
Umstände	vor	Ort	entschieden.	Es	kann	also	sein,	dass	auf	den	
einzelnen	Grundstücken	nur	ein	Teil	der	Arbeiten	verrichtet	
oder	diese	mehrfach	betreten	und	befahren	werden	müssen.
Die	Flurstücke,	welche	für	die	Vorarbeiten	in	Anspruch	genom-
men	werden	sollen,	sind	in	der	Anlage	1	aufgelistet.
Beauftragte Firmen:	Die	Baugrunduntersuchungen	erfolgen	
im	Auftrag	von	50Hertz	durch	die	Arcadis	Germany	GmbH	(NL	

Dresden)	mit	dem	beteiligten	Bohrunternehmen	Geotestbohr-
technik	Lutz	Grimm	(Hohenstein-Ernstthal).		Änderungen	bei	
den	ausführenden	Firmen	bleiben	ausdrücklich	vorbehalten.
Gesetzesgrundlage: Die	Berechtigung	zur	Durchführung	der	
oben	beschriebenen	Maßnahmen	ergibt	sich	aus	§	44	Absatz	1		
Satz	1	des	Energiewirtschaftsgesetzes	 (EnWG).	Eigentümer,	
Pächter	und	sonstige	Nutzungsberechtigte	werden	hiermit	
gem.	§	44	Absatz	2	EnWG	mit	einer	ortsüblichen	Bekanntma-
chung	über	die	erforderlichen	Vorarbeiten	informiert.
Ansprechpartner für Ihre Fragen:	Für	Fragen	können	Sie	Sich	
an	unseren	Mitarbeiter	des	zuständigen	Regionalzentrums	Süd	
der	50Hertz	wenden:
Jens	Porsch	•	Tel.	0172	1806277	•	jens.porsch@50Hertz.com
Anhang: In	der	hier	dargestellten	Tabelle	 finden	Sie	 einen	
Überblick	mit	allen	Flurstücken,	welche	durch	die	Baugrundun-
tersuchung	in	der	Gemeinde	Gößnitz	in	Anspruch	genommen	
werden	(mit	Angabe	der	Inanspruchnahme.

Kreis Gemeinde / 
Gemarkung

Flur Flur-
stück

Zuwe-
gung

Bohrung /  
Sondierung

Landkreis	
Zwickau

Oberwiera	/	
Oberwiera

- 194/9 X

Landkreis	
Zwickau

Oberwiera	/	
Oberwiera

- 222/1 X X

Landkreis	
Zwickau

Oberwiera	/	
Oberwiera

- M66 X X

Landkreis	
Zwickau

Oberwiera	/	
Oberwiera

- M180 X X

Landkreis	
Zwickau

Oberwiera	/	
Oberwiera

- 174/25 X

Landkreis	
Zwickau

Oberwiera	/	
Oberwiera

- 172 X

Landkreis	
Zwickau

Oberwiera	/	
Oberwiera

- 171/2 X

Landkreis	
Zwickau

Oberwiera	/	
Oberwiera

- 9 X

Landkreis	
Zwickau

Oberwiera	/	
Neukirchen

- 7/1 X

Landkreis	
Zwickau

Oberwiera	/	
Neukirchen

- 5/1 X X

Landkreis	
Zwickau

Oberwiera	/	
Neukirchen

- 4 X

Landkreis	
Zwickau

Oberwiera	/	
Neukirchen

- 3 X

Landkreis	
Zwickau

Oberwiera	/	
Neukirchen

- 2 X X

Landkreis	
Zwickau

Oberwiera	/	
Neukirchen

- 1 X X

Landkreis	
Zwickau

Oberwiera	/	
Wickersdorf

- 61/1 X X

Landkreis	
Zwickau

Oberwiera	/	
Wickersdorf

- 63/1 X

Landkreis	
Zwickau

Oberwiera	/	
Wickersdorf

- 80/1 X X

Landkreis	
Zwickau

Oberwiera	/	
Wickersdorf

- 99 X X

Landkreis	
Zwickau

Oberwiera	/	
Wickersdorf

- 146 X X

Landkreis	
Zwickau

Oberwiera	/	
Wickersdorf

- 145 X X
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Die Bücherei Oberwiera – lesen und mehr
Die	Bücherei	Oberwiera	ist	in	einen	neuen	Raum	umgezogen	
(Keller	der	Gemeindeverwaltung)	und	wird	vorerst	einmal	mo-
natlich	jeweils	am	Montag,	zwischen	16:00	und	18:00	Uhr,	ge-
öffnet	sein.	Der nächste Termin ist Montag, 4. Juli 2022.

Wir	 freuen	uns	auf	viele	
neue	 und	 „alte“	 Leser	
und	 Leserinnen.	 Im	 Be-
stand	 sind	 neben	 vielen	
Romanen	 auch	 Sachbü-
cher	(Garten,	Kochen	und	
Backen,	 Reiseberichte),	
Zeitschriften,	Hörbücher,	
DVD	und	viele	neue	Kin-
derbücher.
Geplant	sind	Vorlesestun-
den	 für	Kinder	zwischen	
drei	 und	 sieben	 Jahren	
in	regelmäßigen	Abstän-
den.	Bei	Interesse	fragen	
Sie	gern	nach.

Die Bücherwürmer Ragna und Lilya  
freuen sich auf Ihren Besuch

Glückwünsche .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Passbilder vor Ort
Ab	 sofort	 können	 zu	einem	bestimmten	Termin	Passbilder	
(auch	biometrisch)	direkt	in	der	Gemeindeverwaltung	Ober-
wiera	gemacht	werden.	Die	Lieferzeit	beträgt	eine	Woche	und	
die	Kosten	für	vier	Passbilder	betragen	13,-	Euro.	
Der	nächste	Termin	ist Dienstag, 19. Juli 2022, 15:30 Uhr, oder	
nach	 individueller	Vereinbarung	bei	 Ihnen	zu	Hause	(+10,-	
Euro).	Bitte	Voranmeldung	in	der	Gemeinde	unter	Tel.	037608	
22926	oder	per	E-Mail	an	aj-fotografie@web.de.
Achtung: Im August findet kein Passfototermin statt!

Meister 2022
…	so	steht	es	auf	den	T-Shirts	der	jun-
gen	Fußballer	unsere	Gemeinde.	Und	
ich	möchte	den	Jungen	und	den	beiden	
Mädchen	herzlichst	gratulieren	zu	einer	
großartigen	Saison.	Mit	 zwölf	 Siegen	

aus	14	Spielen	und	mit	98	geschossenen	Toren	und	dabei	nur	
20	Gegentoren	bedeutet	das	am	Ende	den	Staffelsieg	in	der	
Kreisklasse.	Oberwiera	kann	stolz	auf	diese	Mannschaft	sein,	
denn	gerade	im	Nachwuchssport	ist	es	eine	große	Aufgabe,	
ein	Team	zu	entwickeln	ohne	eine	Schule	im	Ort.	Die	Spiele-
rinnen	und	die	Spieler	gehen	in	fünf	verschiedene	Schulen	und	
doch	gelingt	es,	alle	mitzunehmen	und	für	den	Fußballsport	
zu	begeistern.	

Ein	besonderer	Dank	geht	an	das	Trainerteam	(Maik,	Lukas,	
Udo	und	Florian),	denen	es	gelungen	ist,	das	Beste	aus	den	
Sportlern	herauszuholen.	 Ich	bin	gespannt,	wie	die	Entwick-
lung	weitergeht	und	hoffe,	dass	wir	in	Zukunft	noch	weitere	
Erfolge	feiern	dürfen.	
Mit	dem	Aufstieg	in	die	höhere	Altersklasse	(von	D-Jugend	
zu	C-Jugend)	und	dem	Wechsel	von	Kleinfeld	auf	Großfeld	
wird	es	eine	Zeit	der	Umgewöhnung	brauchen,	doch	mit	dem	
Rückenwind	des	Meistertitels	lässt	sich	auch	eine	schwierige	
Phase	leichter	überstehen.	Ein	besonderer	Dank	geht	an	alle	El-
tern	für	ihre	Unterstützung,	sei	es	der	„Fahrdienst“	zu	Training	
und	zu	Spielen,	aber	auch	die	Organisation	der	Versorgung	bei	
Heimspielen.	Vielen	Dank	dafür.

Auch	finanziell	und	materiell	erhielt	das	Team	Unterstützung,	
hier	sind	der	Tierarzt	Enrico	Rohmer,	Metallbau	Sven	Leupold,	
Allianz	Reno	Leithold	und	die	Firma	Geringswald	beispielhaft	
zu	 nennen.	 Über	 weitere	 Unterstützer	 würde	 sich	 der	 FSV	
Oberwiera	riesig	freuen	(Kontakt	über	die	Gemeindeverwal-
tung	Oberwiera	oder	direkt	mit	einen	der	Verantwortlichen).
Herzlichen	Glückwunsch!
Holger Quellmalz, Bürgermeister Gemeinde Oberwiera
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Störungsrufnummern von MITNETZ STROM
Damit	Sie	im	Störungsfall	schnellstmöglich	Hilfe	erhalten,	bitte	
unter	der	kostenlosen	Störungsrufnummer (Mo. bis So.: 00:00 
– 24:00 Uhr) der MITNETZ STROM: 0800 2305070 anrufen.	
Ergänzend	ist	es	unter	www.stromausfall.de	möglich,	Störungen	
online	zu	melden.
Weiterhin	besteht	unter	www.mitnetz-strom.de/stromausfall	die	
Möglichkeit	anhand	Ihrer	Postleitzahl	zu	prüfen,	ob	eine	Versor-
gungsunterbrechung	geplant	ist	bzw.	uns	aktuell	eine	Störung	
bekannt	ist.	Bitte heben Sie sich diese Nummern gut auf.

Vereinsnachrichten/Veranstaltungen ... .

Der Kleintierzüchterverein S 804 Oberwiera 
lädt ein

Der	Kleintierzüchterverein	S	804	Oberwiera	lädt	zur	alljährlich	
stattfindenden	Jungtierschau	mit	Sommerfest	ein.	Beginn	ist	
am Samstag, 23. Juli 2022, um 14:00 Uhr,	in	der	Gartenanlage	
Niederwiera.	Es	geht	weiter	am Sonntag, 24. Juli 2022, um 
08:00 Uhr, mit	Wettkrähen.	Dazu	 ist	 jeder,	der	einen	Hahn	
besitzt,	herzlich	zum	Mitmachen	eingeladen.	Ab	09:00	Uhr	
beginnt	das	Preisskaten.	
Zu	sehen	gibt	es	Kaninchen,	Hühner	und	Tauben	verschie-
dener	Rassen.	So	 ist	 für	 jeden	etwas	dabei.	Kommt	einfach	
mal	vorbei.	Auch	für	das	 leibliche	Wohl	 ist	bestens	gesorgt.	
Bis	dahin,	
der Kleintierzüchterverein

Liebe Senioren,
nachdem	unser	Grillabend	 in	der	Gartenwirtschaft	Petrik	&	
Quellmalz	in	jeder	Beziehung	ein	voller	Erfolg	war,	kann	ich	Ih-
nen	heute	leider	nur	knappe	Informationen	zur	angekündigten	
Fahrt	am	Dienstag,	dem	23.	August	2022,	geben.
Fest	steht,	dass	wir	wieder	vom	Verein	Muldental-Marketing	
auf	dem	Parkplatz	Oberwiera	 abgeholt	werden,	 aber	noch	
nicht,	was	außer	der	Fahrt	auf	dem	Karl-Heine-Kanal	noch	auf	
dem	Programm	steht.	Deshalb	 ist	auch	der	Teilnehmerpreis	
noch	nicht	spruchreif,	weil	durch	die	ganzen	Verzögerungen,	
die	es	 jetzt	 in	der	Reisebranche	und	durch	Urlaub	gibt,	erst	
demnächst	nähere	Aussagen	dazu	gegeben	werden	können.
Trotzdem	bitte	bei	Interesse	gleich	anrufen,	damit	ich	weiß,	ob	
die	Fahrt	durchgeführt	werden	kann,	weil	nur	ich	den	Kontakt	
habe.	Freundliche	Grüße	und	bis	bald!	
Karin Blei, Tel. 037608 20093

Aus der Kirchgemeinde .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gottesdienste und Veranstaltungen
03.07.2022 10:00	Uhr		 Meerane,	Familiengottesdienst
10.07.2022 09:00	Uhr		 Tettau
	 10:15	Uhr		 Niederwiera
17.07.2022 09:00	Uhr		 Schönberg
24.07.2022 09:00	Uhr		 Pfaffroda
31.07.2022 10:15	Uhr		 Meerane
07.08.2022 09:00	Uhr		 Neukirchen
	 10:15	Uhr		 Oberwiera
Weitere	Termine	können	sie	auf	der	Internetseite	der	Kirchge-
meinde	Oberwiera-Schönberg	www.kirche-os.de	entnehmen.
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